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Ziel der Dienstrechtsreform1 im Jahr 2010 
war es, das Laufbahnrecht innerhalb der 
gesetzlichen Rahmenvorgaben soweit 
wie möglich zu deregulieren, die Eigen-
verantwortung der Dienstherren zu stär-
ken, das dem Laufbahnprinzip immanen-
te Leistungsprinzip zu unterstützen und 
zu fördern und damit die Attraktivität 
des öffentlichen Dienstes in Baden-Würt-
temberg zu sichern. Gesetzlich normiert 
wurden daher lediglich die zur Sicherung 
der Mobilität unabdingbaren Rahmenbe-
dingungen und für alle Laufbahnen gel-
tende Mindeststandards, insbesondere 
Laufbahngruppen mit Ämtern, Bildungs-
niveau für den Einstieg sowie Grundsät-
ze für Beförderungen und Aufstieg. Im 
Übrigen sollten die als Kerngehalt des 
Laufbahnprinzips anerkannten Merkmale 
den Rahmen für die weitere Entwicklung 
bilden:
• Gliederung in unter fachlichen Ge-

sichtspunkten eingerichtete Laufbah-
nen sowie damit korrespondierend 
die Einrichtung von Ämtern,

• ein nach einheitlichen Kriterien für die 
Vor- und Ausbildung ausgestalteter 
Zugang zu den Laufbahnen und

• Besetzung höherer Ämter mit Inha-
bern niedrigerer Ämter im Wege der 
Beförderung.

Die Ausgestaltung der Laufbahnvor-
gaben im Konkreten überließ der Ge-
setzgeber den zuständigen Fachminis-
terien2. Zentrales Anliegen war es, das 
Laufbahnrecht künftig stärker an den 

Der „Quereinstieg“ in die Laufbahn 
des gehobenen Dienstes

Bedürfnissen der Personalwirtschaft zu 
orientieren. Es solle „seiner zentralen 
Aufgabe, den Rahmen dafür zu schaf-
fen, dass die öffentliche Verwaltung mit 
qualifiziertem und motiviertem Personal 
ihre Aufgaben erledigen kann, noch bes-
ser gerecht werden“.3

Das Innenministerium Baden-Württem-
berg hat von dieser Ermächtigung mit 
Rechtsverordnung vom 9. Juli 20134 Ge-
brauch gemacht und für seinen Ressort-

bereich die Vorgaben für die Einrichtung 
von Laufbahnen fixiert. Neben den Lauf-
bahnen des Verwaltungsdienstes wurden 
die Laufbahnen im Verfassungsschutz, 
im stenografischen Dienste in der Parla-
mentsverwaltung, im informations- und 
im feuerwehrtechnischen Dienst so-
wie im technischen und im geistes- und 
 sozialwissenschaftlichen Dienst bei der 
Polizei geregelt; erst jüngst hinzugekom-
men ist der gehobene Dienst im digitalen 
Verwaltungsmanagement.

Gegenstand der weiteren Ausführungen 
und Rechtsgrundlage für das jeweils an 

den Hochschulen in Kehl und Ludwigs-
burg eingerichtete Traineeprogramm bil-
det der erste Abschnitt dieser LVO-IM zu 
den Laufbahnen des mittleren, gehobe-
nen und höheren Verwaltungsdienstes, 
insbesondere die Regelung zum Erwerb 
der Laufbahnbefähigung für den gehobe-
nen Verwaltungsdienst.5 Den Intentionen 
des Gesetzgebers, der Zugang zu einer 
Laufbahn solle künftig möglichst breit 
und vielfältig ausgestaltet werden, und 
den dazu unterbreiteten Vorschlägen6 

hat das Innenministerium dabei in vollem 
Umfang Rechnung getragen.

Die Laufbahnbefähigung für die Lauf-
bahn des gehobenen Verwaltungs-
dienstes kann auf sechs unterschiedliche 
Arten erworben werden:
• klassisch durch den Vorbereitungs-

dienst nach Maßgabe der Ausbil-
dungs- und Prüfungsordnung für den 
gehobenen Verwaltungsdienst und 
dem erfolgreichen Bestehen der Lauf-
bahnprüfung7;

• mit einem nach § 15 Abs. 1 Nr. 2 LBG 
geforderten Abschluss in einem ver-
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Quellen:
1 Gesetz zur Reform des  

öffentlichen Dienstrechts vom 
09.11.2010, GBl. 2010, 793

2 §§ 16 Abs. 2, 21 Abs. 6 S. 1 und S. 3 
und 22 Abs. 4, S. 3 Nr. 1 LBG

3 LT Drs. 14/6694, S. 376
4 Laufbahnverordnung-Innenministe-

rium-LVO-IM vom 09.07.2013, GBl. 
S. 221; zuletzt geändert durch VO 
des IM zur Änderung der LVO-IM 
vom 08.03.2018, GBl. S. 103

5 § 3 LVO-IM
6 § 16 Abs. 1 LBG sowie Gesetzes-

begründung zu § 16 LBG in LT-Drs. 
14/6694, S. 400

7 § 3 Abs. 1 LVO-IM; auch der Ge-
setzgeber spricht insoweit von der 
„klassischen Variante“ s. Gesetzes-
begründung zu § 16 LBG a. a. O.

8 § 3 Abs. 2, 1. Alt. LVO-IM
9 § 3 Abs. 2, 2. Alt. LVO-IM
10 §§ 16 Abs. 1 Nr. 3, 21 LBG in Verbin-

dung mit § 5 LVO-IM
11 § 3 Abs. 5 LVO-IM
12 § 16 Abs. 1, Nr. 4, 22 LBG
13 RL 2005/36/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 
2.09.2005 über die Anerkennung 
von Berufsqualifikationen, ABl. 
L 255 v. 30.09.2005, S. 22

waltungsnahen Studiengang und an-
schließend

 − einer laufbahnqualifizierenden 
Zusatzausbildung nach Maßgabe 
des § 3 Abs. 3 LVO-IM8 oder

 − einer dreijährigen Berufstätigkeit 
nach Maßgabe des § 3 Abs. 4 
LVO-IM9,

• durch einen horizontalen Laufbahn-
wechsel10, erleichtert aus dem geho-
benen nichttechnischen Dienst der 
Allgemeinen Finanzverwaltung, der 
Rentenversicherung und der Versor-
gungsverwaltung11,

• durch den Aufstieg aus der Laufbahn 
des mittleren Verwaltungsdienstes12 

• aufgrund des Erwerbs vergleichbarer 
Berufsqualifikationen nach § 16 Abs. 
1 Nr. 5 LBG13

Die Traineeprogramme in Kehl und Lud-
wigsburg (siehe Artikel zu LUCCA auf 
S. 36) knüpfen an die zweite Variante des 
Erwerbs der Laufbahnbefähigung für den 
gehobenen Verwaltungsdienst an und 
setzen die Vorgaben des baden-württem-
bergischen Innenministeriums in § 3 Abs. 
3 LVO-IM um.

Demnach erfolgt die laufbahnqualifizie-
rende Zusatzausbildung „als ein auf die 
Verwaltung aufgebautes Trainee-Pro-
gramm in einem Beschäftigungsverhält-
nis im öffentlichen Dienst.“ Ziel dieses in 
die berufliche Praxis eingebetteten Pro-
gramms ist es, die Bewerberin bzw. den 

Bewerber mit der Organisation, den Auf-
gaben und der Arbeitsweise der Verwal-
tung, insbesondere auch mit ihren gestal-
tenden Funktionen im wirtschaftlichen, 
sozialen und gesellschaftspolitischen 
Bereich vertraut zu machen und sie oder 
ihn dazu befähigen, sich in angemesse-
ner Zeit auch in solche Tätigkeiten einzu-
arbeiten, für die eine Vorbildung nicht im 
erforderlichen Maße besteht.

Das Trainee-Programm ist grundsätzlich 
auf ein Jahr ausgelegt und vermittelt 
zusätzliche, über die Vorbildung hinaus-
gehende Kenntnisse und Fähigkeiten. In-
haltlich vorgesehen sind Grundzüge des 
Verfassungsrechts, des allgemeinen und 
besonderen Verwaltungsrechts einschließ-
lich des Verwaltungsverfahrensrechts, der 
Grundlagen des Privat- sowie des Euro-
parechts, Kommunales Verfassungsrecht, 
Haushalts- und Rechnungswesen, Grund-
züge der wirtschaftlichen Betätigung 
der Kommunen und des Landes, Quer-
schnittswissen in den Bereichen Personal, 
Organisation und Kommunikation sowie 
Informations- und Kommunikationstech-
nologie. Soweit auf diesen Fachgebieten 
bereits außerhalb des Trainee-Programms 
Kenntnisse erworben wurden, können 
diese auf dessen Dauer angerechnet wer-
den. Alles in allem also eine breite Basis 
verwaltungsrechtlichen Wissens und Fer-
tigkeiten, die die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer zur selbstständigen Wahrneh-
mung der Aufgaben im gehobenen Ver-

waltungsdienst 
befähigen sol-
len.

Die Organisati-
on der Durch-
führung des 
T r a i n e e - P r o -
gramms läuft 
auf der Grund-
lage dieser Vor-
gaben jeweils 
gesondert an 
den beiden Ver-
waltungshoch-
schulen des 
Landes. Dabei 
gibt es, was bei-
spielsweise die 
zeitliche Aus-
gestaltung der 
Präsenzphasen 

oder Leistungsnachweise angeht, gering-
fügige Unterschiede. Inhaltlich und auch 
in Bezug auf die Qualifikationen der Leh-
renden stimmt es jedoch überein: An je-
der Hochschule vermitteln langjährig Do-
zierende, sei es als hauptamtlich Lehrende 
oder als Praktiker, komprimiert und auf 
die Bedürfnisse der Praxis zugeschnitten 
die erforderlichen Kompetenzen. Zusam-
men mit den Bewerberinnen und Bewer-
bern schaffen sie damit die Basis für die 
Entscheidung des jeweiligen Dienstherrn, 
der Bewerberin oder dem Bewerber die 
Laufbahnbefähigung für den gehobenen 
Verwaltungsdienst zuzuerkennen und sie 
oder ihn in das Beamtenverhältnis einzu-
stellen. Letztlich ein weiterer Beleg dafür, 
dass die Verwaltungspraxis auf die Kom-
petenzen der Hochschulen Kehl und Lud-
wigsburg setzt!

Laufbahnausbildung 
gehobener Dienst  
an HVF und Kehl

Traineeprogramm 
am Weiterbildungs-

zentrum LUCCA

Dreijährige 
Berufsausbildung 

Verbeamtung als 
anderer Bewerber 
nach § 16 Abs. 3 

LBG.

Verbeamtungsmöglichkeiten im Überblick: 


